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Hallo, 
wir freuen uns, dass Sie sich für die Aus- bzw. Weiterbildung zur/zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut:in in einem VAKJP-InsƟtut entschieden haben und wünschen 
Ihnen alles Gute für den neuen LebensabschniƩ! 

Wir, die Mitglieder der Ethikkommission (Ek) und die Bundeskandidatensprecher:innen 
(Buka) der VAKJP, haben gemeinsam dieses Hilfspaket „Hilfe bei Grenzverletzungen“ 
zusammengestellt, um Sie für ethische Belange in der Aus- und Weiterbildung zu 
sensibilisieren.  

MiƩlerweile ist es bekannt, dass es in den Kirchen, im Sport und überall, wo es 
Abhängigkeiten gibt, zu Grenzverletzungen kommen kann. PsychoanalyƟsche InsƟtute sind 
davon nicht ausgenommen und es ist wichƟg, darauf zu achten, dass solche Fälle aufgedeckt 
werden und nicht im Verborgenen bleiben. Die Lehranalyse/Selbsterfahrung ist ein zentraler 
Bestandteil der Aus- und Weiterbildung. Um sich selbst kennenzulernen, braucht es einen 
sicheren Rahmen und damit Vertrauen. Gleiches gilt für die Supervision. Wir entwickeln im 
Laufe unserer Aus- und Weiterbildung eine psychotherapeuƟsche Haltung, mit der wir 
unseren PaƟent:innen begegnen. Diese Haltung ist von LA/SE, Supervision und der Haltung 
der Lehrenden und InsƟtutsverantwortlichen durchdrungen. Zu unserer eigenen 
Unversehrtheit sowie der unserer PaƟent:innen ist es notwendig, dass wir unsere Grenzen 
kennen, dass wir Grenzverletzungen wahrnehmen und dass wir wissen, welche 
Möglichkeiten wir haben, uns und unsere PaƟent:innen zu schützen.  

Im Hilfeleiƞaden befinden sich: 

 Die Ethikleitlinien der VAKJP in der Fassung des Beschlusses der MV 2023. 
 Eine DefiniƟon dessen, was Grenzüberschreitungen und -verletzungen im Aus- und 

Weiterbildungskontext sind inkl. Yellow und Red Flags. 
 Ein Schaubild zu Anlaufstellen bei Grenzverletzungen. 
 Ablaufschema: Erste SchriƩe, angemessen und reflekƟert zu handeln mit 

Handlungsempfehlungen. 

 

Herzliche Grüße  

Colja Bahrenberg, Patrice-Joel Hedderich, Viola Leist (Bundeskandidatensprecher:innen), 
Claudia Germing, Ulrike Held, Werner Singer, Dietrich Winzer (Ethikkommission) 



 

 
 

 Hilfspaket „Hilfe bei Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext“ 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Ethik-Leitlinien der VAKJP .............................................................................................. 1 

2. DefiniƟonen .................................................................................................................. 4 

2.1 Grenzüberschreitung in der Psychoanalyse ...................................................................... 4 

2.2 Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext .......................................................... 4 

2.3 ProblemaƟsche Verhaltensweisen von Therapeut:innen (Yellow & Red Flags) ................ 4 

3. Anlaufstellen bei Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext ............................. 5 

3.1 Kontaktdaten von insƟtutsexternen Hilfen ....................................................................... 5 

3.2 Flyer Ethikverein e.V. - Ethik in der Psychotherapie .......................................................... 6 

4. Ablaufschema für Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext ............................ 7 

5. Quellen ....................................................................................................................... 10 

 



 

 
 

1 Hilfspaket „Hilfe bei Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext“ 

1. Ethik-Leitlinien der VAKJP 
 

in der Fassung des Beschlusses der Mitglieder- 
versammlung am 28.04.2023 

 
 

Präambel 
 

Zentraler Bestandteil der Berufstätigkeit von Kinder- und Jugendlichenpsy- 
chotherapeut:innen in der VAKJP ist die Behandlung von Kindern und Jugend- 
lichen und die begleitende Psychotherapie der Bezugspersonen mit Hilfe der 
beiden psychoanalytisch begründeten Behandlungsverfahren, der tiefenpsy- 

chologisch fundierten und der analytischen Psychotherapie. Diese beiden psy- 
chodynamischen Behandlungsverfahren erfordern von den Therapeut:innen 
die Herstellung und Aufrechterhaltung einer professionellen Beziehung, die 
es ihren Patient:innen ermöglicht, sich in vielfältigen Ausdrucksformen ver- 
trauensvoll auch mit unbewussten seelischen Inhalten mitzuteilen. Neben 

den Elementen einer spezifisch psychoanalytischen Wahrnehmung und Hal- 
tung, der Abstinenz und der dies konstituierenden und bewahrenden analyti- 
schen / tiefenpsychologischen Situation ist für die Arbeit ein definierter äuße- 
rer Rahmen unverzichtbar. Wegen der ganz persönlichen und intimen Bezo- 
genheit aller interaktiven Prozesse innerhalb dieser Situation sind die vorbe- 

wussten und unbewussten Abläufe mit ihren Mechanismen von Übertragung, 
Gegenübertragung, Widerstand und Regression empfindlich und störbar. 

 
Die psychoanalytisch begründete Arbeit mit Kindern und Jugendlichen be- 
rücksichtigt, dass sich diese Patient:innen in der Entwicklung und im gesell- 
schaftlichen Status der Unmündigkeit und Abhängigkeit von Beziehungsper- 

sonen, Schule und Ausbildung befinden. Dies stellt spezifische Anforderungen 
an die Zuverlässigkeit und Disziplin der analytischen / tiefenpsychologischen 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen, um die Herstellung und den 
Erhalt eines analytischen / tiefenpsychologischen Prozesses gewährleisten zu 

können. 
Die Arbeit der analytischen / tiefenpsychologischen Kinder- und Jugendli- 
chenpsychotherapeut:innen ist gekennzeichnet durch das Entwickeln und 

Fördern der Beziehungen und des Verstehens der inneren Welt im Rahmen 
des analytischen / tiefenpsychologischen Prozesses und zielt so auf Entwick- 
lung und Reifung der Beziehungen zu sich selbst und der Verbindung zur äu- 

ßeren Welt, u.a. zu den Bezugspersonen. Insbesondere sollen psychodynami- 
sche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen ein breites Spektrum 

an Handlungsmöglichkeiten und Denkweisen innerlich zur Verfügung haben. 
 

Die analytische / tiefenpsychologische Beziehung ist ein wechselseitiges 
Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen, in dem sich symbolisches 
Geschehen darstellt und entfaltet und somit der Deutung zugänglich wird. 

Das Verstehen der mit der Regression einhergehenden Prozesse umfasst alle 
am therapeutischen Prozess Beteiligte. Es ist die Aufgabe der analytischen / 
tiefenpsychologischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen, die 
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Regression für die therapeutische Arbeit nutzbar zu halten. Dazu müssen sie 
die Grenzen des analytischen / tiefenpsychologischen Raumes verlässlich und 
sicher herstellen und bewahren. Die Verantwortung dafür endet nicht mit der 

Beendigung der therapeutischen Arbeitsbeziehung. Zum Erwerb einer ent- 
sprechenden Haltung bedarf es einer hierzu förderlichen Aus- und Weiterbil- 
dungssituation für angehende Psychotherapeut:innen. Diese ist von den Aus- 
und Weiterbildungsinstituten der Sektion Ausbildung in der VAKJP zu gewähr- 

leisten. 
 
 

Verpflichtung zur Einhaltung der Ethik-Leitlinien 
 

Zum Schutz der Würde und Integrität ihrer kindlichen und jugendlichen Pati- 
enten sowie ihrer Bezugspersonen und zur Sicherung ihrer professionellen 

Kompetenz verpflichten sich die Kinder- und Jugendlichenpsychothera- 
peut:innen, die Mitglied der VAKJP sind, nachfolgende Ethik-Leitlinien in ihrer 

psychotherapeutischen Berufstätigkeit zu beachten. Die Leitlinien sollen 
überdies Hilfestellung in berufsethischen Fragen leisten und der Erläuterung 

einzelner, ausgewählter Bestimmungen der Berufsordnung dienen. 
 
 
 

Ethik-Leitlinien 
 
 

1. Würde der Patient:innen 
 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen achten jederzeit auf die 
Würde und Integrität der Patient:innen und deren Bezugspersonen. 

 
 

2. Anwendung körperlicher Mittel 
 

Destruktives Handeln zerstört den analytischen / tiefenpsychologischen Pro- 
zess; Zurückhalten des Pat. mit körperlichen Mitteln kann deshalb notwendig 

sein, um den Pat. zu schützen und den therapeutischen Prozess zu halten. 
 
 

3. Abstinenzgebot 
 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen sind verpflichtet, den analy- 
tischen / tiefenpsychologischen Prozess durch Abstinenz zu sichern. Daraus 

folgt, dass sie niemals ihre Autorität und professionelle Kompetenz miss- 
bräuchlich dafür einsetzen, durch die Patient:innen und deren Bezugsperso- 
nen Vorteile zu erzielen. Insbesondere nehmen sie keine sexuellen Beziehun- 
gen zu den Patient:innen und deren Bezugspersonen auf. Sie achten das Abs- 
tinenzgebot auch über die Beendigung der therapeutischen Arbeitsbeziehung 

hinaus. 
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4. Aufklärungspflichten 

 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen beachten die Informations- 
und Aufklärungspflicht gegenüber ihren Patient:innen und deren Bezugsper- 
sonen unter wissenschaftlich-psychoanalytischen Gesichtspunkten. Dies gilt 

insbesondere für die Indikationsstellung und den Behandlungskontrakt. 
 
 

5. Schweigepflicht 
 

Unter Abwägung des Schweigepflichtsgebots ist bei selbstzerstörerischem 
Handeln und drohendem Verbrechen von Patient:innen Vorkehrung für deren 
Schutz und die Umwelt zu treffen. Mitteilungen von Patient:innen und der Be- 

zugspersonen behandeln sie vertraulich, auch über deren Tod hinaus. Die 
Schweigepflicht gilt auch für folgende Situationen: wissenschaftliche Veröf- 
fentlichungen, Supervisionen und kollegiale Beratungen, den vorsorglichen 

Datenschutz bei Berufsunfähigkeit oder Tod von Therapeut:innen im Hinblick 
auf alle Aufzeichnungen über Patient:innen und deren Beziehungspersonen 

und Supervisandinnen. 
 
 

6. Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen achten darauf, ihre Arbeits- 
fähigkeit zu erhalten. Sie sollen sich körperlich und psychisch nicht überfor- 

dern. 
 
 

7. Fortbildung 
 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen sind zu Fortbildung und In- 
tervision, bei Bedarf zu Supervision und gegebenenfalls zu weiterer persönli- 

cher Analyse bereit. 
 
 

8. Aus- und Weiterbildungsverhältnis 
 

Soweit die in Nr. 1-7 formulierten Ethikleitlinien auf das Verhältnis zu Aus- und 
Weiterbildungsteilnehmer:innen übertragbar sind, finden sie für dieses Ver- 

hältnis entsprechende Anwendung. 
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2. DefiniƟonen 
2.1 Grenzüberschreitung in der Psychoanalyse 
„Für die Psychoanalyse (und deren Anwendungsformen) sind Grenzüberschreitungen geradezu 
Ausdruck eines methodischen Vorgehens, das übliche gesellschaŌliche KonvenƟonen hinter sich lässt. 
Denn es geht ja gerade um solche Inhalte – ob nun bewusst, vorbewusst (also bewusstseinsfähig) 
oder unbewusst – die üblicherweise verdrängt bzw. verleugnet sind oder zumindest nicht 
ausgesprochen werden. Diese Gebiete zu betreten – auch gegen den Widerstand des PaƟenten 
und/oder des AnalyƟkers – macht, so gesehen, nicht nur Sinn, sondern ist Gegenstand des 
vereinbarten Projekts: die Erforschung der Ursachen der Symptome, einschließlich der unter der 
Oberfläche wirksamen Konflikte.“ (Thorwart, 2015) 

 

2.2 Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext 
„Mit Grenzverletzungen in der Psychotherapie/Lehranalyse/Supervision sind – im Unterschied zu 
notwendigen Grenzüberschreitungen (etwa die KonfrontaƟon mit unangenehmen Affekten) – 
Handlungen gemeint, welche die Befriedigung von Interessen und/oder Bedürfnissen sexueller, 
sozialer, finanzieller oder narzissƟscher Art der Psychotherapeuten:innen/LehranalyƟker:innen/ 
Supervisoren:innen in den Vordergrund stellen. Sie können zu einer BeeinträchƟgung oder Zerstörung 
des Arbeitsbündnisses und damit des gesamten analyƟschen Prozesses/der Psychotherapie/ 
Supervision bzw. der psychotherapeuƟschen Aus- und Weiterbildung (insbesondere der 
Selbsterfahrung bzw. Lehrtherapie/Lehranalyse und Supervision, aber auch im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen) führen.“ (Thorwart, 2015) 

 

2.3 ProblemaƟsche Verhaltensweisen von Therapeut:innen (Yellow & Red Flags)  
(vgl. Schleu 2014) 

Yellow Flags: 
- Veränderung des Seƫngs 
- Honorarveränderungen ohne Absprache 
- Geschenke 
- Empathieverlust 
- Fantasie der eigenen Unfehlbarkeit 
- Desinteresse oder wiederholter Ärger 
- Persönliche AuskünŌe 
- Rollenvermischungen 
- ReƩerfantasien 
- EroƟsche Fantasien, die auf Realisierung 
drängen 
- Konkrete sexuelle Beziehungswünsche 
- RechƞerƟgung der eigenen Arbeit 
- Furor TherapeuƟcus 
- Berührungen 
- Selbsteröffnungen 
- Vermehrte FrustraƟon 
- Zunahme aggressiver und sexualisierter 
Gegenübertragung 
 

Red Flags: 
- Verbale oder sexualisierte Aggressionen und 
Beschimpfungen 
- Überschneidungen im Freundes- und 
Bekanntenkreis 
- Brechen der Schweigepflicht ohne Noƞall 
- Benutzen der PaƟent:innen für Werbung und 
Öffentlichkeit 
- Enge Bezugspersonen ebenfalls in 
Behandlung nehmen 
- Grobe unreflekƟerte Verletzungen des 
Rahmens und Seƫngs 
- Persönliche, private und sexuelle 
Kontakte/Beziehungen 
- Finanzielle und geschäŌliche Verbindungen 
- Große Geschenke 
- Selbst iniƟierte Umarmungen und 
Berührungen der PaƟent:innen 
- Verbale eroƟsche Aussagen 
- Eingehen auf sexuelle Wünsche/Angebote 
von PaƟent:innen
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3. Anlaufstellen bei Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext 
 

 
3.1 Kontaktdaten von insƟtutsexternen Hilfen 
 

 VAKJP Kontaktdaten: 
 BundesgeschäŌsstelle Berlin, Kantstr. 54, 10627 Berlin, Tel.: (030) 39 88 14 14 oder 

(030) 39 88 14 16  
GeschäŌsführerin: KersƟn Bolduan, E-Mail: geschaeŌsstelle@vakjp.de 
Homepage: www.vakjp.de 
 

 Aktueller VAKJP Vorstand: 
 Vorstandsvorsitzende: Beƫna Meisel, Dorfstraße 26, 40667 Meerbusch, Tel.: (021 32) 

35 22, E-Mail: meisel@vakjp.de 
 Stellvertretende Vorsitzende: Tanja Maria Müller, Eschweger Str. 12, 60389 

Frankfurt/Main, Tel.: (0 69) 28 60 63 50, E-Mail: mueller@vakjp.de 
 

 Aktuelle VAKJP Ethikkommission: 
 Claudia Germing Sülzburgstraße 96, 50937 Köln, Tel.: (0221) 42088446, E-Mail: 

praxis@kjp-germing.de  
 Ulrike Held, Kiezstr. 16, 14467 Potsdam, Tel.: (0331) 5853548, E-Mail: ulrike.held@t-

online.de  
 Eva Schmidt, Am Marktplatz 3a, 38527 Meine, Tel.: (05304) 9323273, E-Mail: 

kjp.praxis.meine@gmail.com  
 Michael Hoffmann, Rohanstr. 15, 77955 EƩenheim, Tel.: (07822) 7671636, E-Mail: 

mh@mossbrugger-hoffmann.de 
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3.2 Flyer Ethikverein e.V. - Ethik in der Psychotherapie 
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4. Ablaufschema für Grenzverletzung im Aus- & Weiterbildungskontext 

- Behandlung, Lehranalyse, Selbsterfahrung & Supervision – 
 

 

  
Gewichtige Anhaltspunkte, Vermutung oder Feststellung ethischer Verfehlungen (vgl. Schleu, 2021) 
 

1. Empathieversagen, Basisvariablen: Missverständnisse, Beleidigungen, Desinteresse & Pathologisierung 
2. Ökonomischer Missbrauch 
3. Therapieabbruch & fachlich unangemessene Therapiebeendigung, Setting- & Rahmenverletzung 
4. Verletzung der Aufklärungs-, Dokumentations- & Schweigepflicht 
5. Mangelhafte Diagnostik & Technikanwendung 
6. Probleme mit Folgetherapien 
7. Umgang mit Suizidalität 
8. Soziale Grenzverletzungen: Rollenvermischungen, Entgrenzung von privaten Räumen & Behandlungsraum, 

Verletzungen der Schweigepflicht, geschäftliche Beziehungen, unangemessene Selbsteröffnungen des 
Therapeuten 

9. Sexuelle Grenzverletzungen 
10. Ideologischer Machtmissbrauch 
11. Grenzverletzungen in der Aus- & Weiterbildung 

Handlungsempfehlungen für Aus- & Weiterbildungskandidat:innen 

1. Überlegen Sie, welche Grenzverletzung Sie erlebt haben. 
2. Wenn möglich, suchen Sie das Gespräch mit der grenzverletzenden Person. 
3. Suchen Sie Unterstützung: Wenn Sie das Gefühl haben, dass die SituaƟon nicht 

gelöst werden kann. 
4. DokumenƟeren Sie so akribisch wie möglich, was, wann, wo, wie geschehen ist & 

wie Sie sich dabei gefühlt haben. 
5. Wenden Sie sich an eine Vertrauensperson im InsƟtut (Ombudsperson). 
6. Ziehen Sie in Betracht, sich an die Ethikkommission der Berufsverbände &/oder 

den Ethikverein zu wenden, um ggf. weitere SchriƩe zu planen. 

Anliegen 
gelöst, keine 

weiteren 
SchriƩe 

erforderlich 

Fall nicht gelöst? 

Weitere SchriƩe: 

1. Sprechen Sie in Anwesenheit eines Beistandes mit der Ausbildungsleitung, 
dem Vorstand &/oder mit der grenzverletzenden Person. 

2. Die InsƟtutsverantwortlichen können sich mit Ihrem Einverständnis mit der 
grenzverletzenden Person in Verbindung setzen & Auflagen machen. Fragen 
Sie nach, ob ggf. Schweigepflichtsentbindungen von Ihnen vorliegen, z.B. 
wenn sich LA/SE und Ausbildungsausschuss über Sie austauschen. 

3. Die InsƟtutsverantwortlichen entziehen ggf. die ErmächƟgung/BeauŌragung 
& kündigen die KooperaƟon mit der grenzverletzenden Person. 

4. Lassen Sie sich zu Möglichkeiten des weiteren Vorgehens beraten, z.B. durch 
Ethikkommission, Ethikverein, Berufsverband, Ärzte- bzw. PP/KJP-Kammer & 
leiten Sie ggf. rechtliche SchriƩe ein. 

5. Die InsƟtutsverantwortlichen übernehmen Beratung & Begleitung im 
weiteren Aus- & Weiterbildungsgang der Betroffenen. 

Anliegen 
gelöst, keine 

weiteren 
SchriƩe 

erforderlich 
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Hinweis: 

Im Falle von festgestellten Grenzverletzungen durch das Ausbildungspersonal kommt es in aller Regel zu 
weitreichenden gruppendynamischen Phänomenen (Gerüchte, Spaltungen, Misstrauen), die durch 
insƟtutsinterne InformaƟonsveranstaltungen und (themenzentrierte) Gruppen, zunächst getrennt für 
InsƟtutsmitglieder sowie Aus- & Weiterbildungskandidat:innen, dann ggf. auch in einer gemeinsamen 
Gruppe begleitet werden sollten. 
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